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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ultraschall-
schweißvorrichtung mit einer Ultraschallsonotrode 
und einem Amboss, wobei der Amboss Schweißflä-
chen und eine Schneidkante aufweist und die 
Schweißflächen sich von einer Grundfläche des Am-
bosses abheben.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 43 13 875 A1 ist eine Vorrichtung 
zum Herstellen von Einsteckhüllen oder Einbandde-
cken bekannt. Diese Vorrichtung besitzt einen 
Schweißstempel und eine Sonotrodenanordnung, 
zwischen denen die Werkstücke miteinander ver-
schweißt werden. Der Schweißstempel ist mit 
Schweißflächen und einer Schneidkante versehen, 
wobei über die Schweißflächen zwei aneinander lie-
gende Folien miteinander verschweißt und über die 
Schneidkante Folienabschnitte von einer Folienbahn 
abgetrennt werden. Eine derartige Vorrichtung eignet 
sich gut zum Herstellen von Einsteckhüllen und Ein-
banddecken. Sie ist jedoch ungeeignet, Beutelpa-
ckungen zu verschließen, in welche zuvor ein Pro-
dukt abgefüllt wurde. Mit diesen Abfüllprodukten ist 
bei Beutelverpackungen nach dem Abfüllvorgang oft-
mals der Schweißnahtbereich kontaminiert. Zum Bei-
spiel besteht die Gefahr, dass bei der Abfüllung von 
Lebensmitteln fasrige Produkte im Schweißnahtbe-
reich hängen bleiben, so dass der anschließende 
Siegelungsprozess über diese Kontaminierung hin-
weg durchgeführt wird. Bei einer Ausgestaltung des 
Schweißstempels gemäß der DE 43 13 875 A1, des-
sen Querschnitt auch in Fig. 1 dargestellt ist, besteht 
die Gefahr, dass die Öffnung der Beutelverpackung 
zwar über die Schneidkante abgetrennt wird, jedoch 
beidseits der Schneidkante keine dichte Verschwei-
ßung der Beutelfolien stattfindet, da sie durch Abfall-
produkte auf Abstand zueinander gehalten werden.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Ultraschallschweißvorrichtung bereitzu-
stellen, bei der sichergestellt ist, dass auch Beutel-
verpackungen mit kontaminierten Schweißnahtberei-
chen sicher verschlossen werden.

[0004] Diese Aufgabe wird mit einer Ultraschall-
schweißvorrichtung der eingangs genannten Art er-
findungsgemäß dadurch gelöst, dass die Schneid-
kante einen Abstand zur Schweißfläche aufweist und 
sich mit der gesamten Höhe der Klinge von der 
Grundfläche abhebt.

[0005] Anders als beim oben genannten Stand der 
Technik hebt sich die Schneidkante nicht von der 
Oberfläche der Schweißflächen sondern von der 
Oberfläche der Grundfläche des Ambosses ab. Dies 

bedeutet, dass sich nicht nur die Schweißflächen von 
der Grundfläche des Ambosses, sondern auch die 
Schneidkanten von der Grundfläche des Ambosses 
abheben. Die Schweißflächen und die Schneidkante 
besitzen einen Abstand zueinander und zwischen 
den Schweißflächen und der Schneidkante ist ein 
Aufnahmeraum ausgebildet. Dies hat den wesentli-
chen Vorteil, dass dort Abfüllprodukte, die sich im 
Schweißnahtbereich befinden, hineinverquetscht 
werden können. Dadurch ist sichergestellt, dass die 
Folie der Beutelverpackung sowohl sicher und sau-
ber durchgetrennt wird, als auch die beiden Folien 
miteinander verschweißt werden, da eventuell sich 
zwischen den Folien befindendes Abfüllprodukt seit-
lich neben die Schweißfläche verquetscht werden 
kann. Insbesondere bei der Verpackung von Lebens-
mittel muss die Dichtigkeit der Beutelverpackung und 
die Sterilität des Abfüllprodukts gewährleistet sein. 
Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird eine 
Siegelnaht mit einer hohen Güte geschaffen, mit wel-
cher hohe Ansprüche an die Qualität des Verpa-
ckungsprozesses, insbesondere im Hinblick auf 
Dichtigkeit, Erscheinungsbild, Reißfestigkeit und Ste-
rilität, erfüllt werden. Die gefürchteten Leckagen sind 
deshalb nicht mehr zu befürchten.

[0006] Bei einer erfindungsgemäßen Weiterbildung 
ist vorgesehen, dass sich die Schneidkante über die 
gesamte Länge des Ambosses erstreckt. Hierdurch 
wird sichergestellt, dass die Beutelketten nach der 
Befüllung auf jeden Fall in diskrete Beutelverpackun-
gen aufgeteilt werden und auch in ihren Eckberei-
chen nicht aneinander hängen, was eventuell die 
Weiterverarbeitung, wie Stapelung, Etikettierung und 
so weiter stören könnte.

[0007] Mit Vorzug ist zwischen der Schneidkante 
und der Schweißfläche eine Formschneidkante an-
geordnet, mit der z.B. eine Aufhängeöse in das Werk-
stück einschneidbar ist. Mit dieser Formschneidkante 
wird im Schweißnahtbereich eine Öffnung einge-
schnitten, so dass der Beutel zum Beispiel aufge-
hängt werden kann. Diese Öffnung befindet sich au-
ßerhalb des Bereichs, in welchem das Abfüllprodukt 
steril eingesiegelt wurde.

[0008] Bei einer erfindungsgemäßen Weiterbildung 
ist vorgesehen, dass zwischen der Schneidkante und 
der Schweißfläche eine Formschweißfläche vorgese-
hen ist, mit der das Werkstück z.B. dekorierbar ist. 
Die Formschweißfläche dient zum einen zum Verbin-
den der beiden Kunststofffolien, zum anderen dazu, 
der Kunststofffolie in diesem Bereich eine Struktur zu 
verleihen. Dies kann ein dekoratives Element, eine 
Aufschrift, ein Name, ein Logo oder dergleichen, 
sein.

[0009] Mit Vorzug sind die Formschneidkante und 
die Formschweißfläche nebeneinander angeordnet. 
So befindet sich zum Beispiel zwischen zwei Form-
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schweißflächen die Aufhängeöse, wobei die Form-
schweißflächen in diesem Fall noch die Eigenschaft 
besitzen, dass sie die Beutelverpackung im Bereich 
der Aufhängeöse aussteifen.

[0010] Bei einer bevorzugten Variante der Erfindung 
ist vorgesehen, dass der Amboss einen Träger und 
ein Werkzeugteil aufweist, und dass das Werkzeug-
teil am Träger befestigt ist und die Schweißfläche und 
die Schneidkante trägt. Diese Ausgestaltung des 
Ambosses besitzt den wesentlichen Vorteil, dass 
durch Austausch des Werkzeugteils die Ultraschall-
schweißvorrichtung innerhalb kürzester Zeit und auf 
einfache Weise an andere Werkstücke angepasst 
werden kann oder dass bei abgenutzten Schneidkan-
ten nicht mehr der gesamte Amboss ausgetauscht 
werden muss, sondern lediglich ein neues Werk-
zeugteil am Träger zu befestigen ist. Dies kann inner-
halb kurzer Zeit geschehen, so dass die Stillstands-
zeit der Maschine gering ist.

[0011] Um die Kosten für das Werkzeugteil zu redu-
zieren, besteht dieses aus einem relativ dünnen 
Blech, wobei die Schweißfläche und/oder die 
Schneidkante durch Formprägen an diesem Blech 
angeformt sind.

[0012] Dabei kann der Träger und/oder das Werk-
zeugteil aus Aluminium oder einem magnetischen 
oder magnetisierbaren Material bestehen. Bei der 
Verwendung von magnetischem oder magnetisierba-
ren Material ist insbesondere im Träger ein Haltema-
gnet angeordnet, zum Beispiel ein Permanentmag-
net oder ein Elektromagnet, mit welchem das Blech 
sicher festgehalten wird. Eine andere Möglichkeit der 
Befestigung wird darin gesehen, dass der Träger 
und/oder das Werkzeugteil eine Klebefläche aufwei-
sen. Der Klebstoff ist dabei so konzipiert beziehungs-
weise die Oberfläche des Trägers so gewählt, dass 
der Klebstoff mit dem Abziehen beziehungsweise 
Entfernen des Werkzeugteils rückstandsfrei mit ab-
gezogen wird.

Ausführungsbeispiel

[0013] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten 
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden 
Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung ein besonders bevorzugtes Ausführungs-
beispiel im Einzelnen beschrieben ist. Dabei können 
die in der Zeichnung dargestellten sowie in der Be-
schreibung und in den Ansprüchen erwähnten Merk-
male jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kom-
bination erfindungswesentlich sein.

[0014] In der Zeichnung zeigen:

[0015] Fig. 1 einen Querschnitt durch einen 
Schweißstempel gemäß dem Stand der Technik;

[0016] Fig. 2 eine Ansicht einer Beutelverpackung;

[0017] Fig. 3 eine Draufsicht auf einen Amboss; und

[0018] Fig. 4 eine Seitenansicht in Richtung des 
Pfeils IV gemäß Fig. 3.

[0019] Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch ei-
nen Schweißstempel 10 gemäß dem Stand der Tech-
nik, über dessen Grundfläche 12 sich eine Schweiß-
fläche 14 erhebt. Aus dieser Schweißfläche 14 ragt 
eine Schneidkante 16 heraus, die die Schweißfläche 
14 um einen bestimmten Betrag überragt.

[0020] Die Fig. 2 zeigt eine insgesamt mit 16 be-
zeichnete Beutelverpackung, mit welcher zum Bei-
spiel Lebensmittel verpackt werden. Diese Beutelver-
packung 16 besteht in der Regel aus zwei Folien, die 
die Vorder- und Rückseite bilden. Diese Folien sind 
entlang ihrer Längsseiten 18 auf herkömmliche Wei-
se verschweißt. An der Unterseite der Beutelverpa-
ckung 16 ist eine Schweißlinie 20 dargestellt, die zu-
sammen mit einer Schweißlinie 22 und den Längssei-
ten 18 einen Beutelinnenraum verschließen, in wel-
chem das Abfüllprodukt dicht und steril eingeschlos-
sen ist. Oberhalb der Schweißlinie 22 befindet sich 
eine Aufhängeöse 24 sowie beidseits der Aufhänge-
öse 24 jeweils ein Dekorationsfeld 26. Den oberen 
Abschluss der Beutelverpackung 16 bildet eine 
Schneidlinie 28, die gleichzeitig den unteren Ab-
schluss einer nachfolgenden Beutelverpackung bil-
det.

[0021] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist ein Amboss 30
dargestellt, welcher Schweißflächen 32 und eine 
Schneidkante 34 aufweist. Außerdem befinden sich 
auf dem Amboss 30 eine Formschneidkante 36, mit 
welcher die Aufhängeöse 24 hergestellt wird, sowie 
zwei Formschweißflächen 38, mit welchen eine Be-
schriftung beziehungsweise eine Dekoration beid-
seits der Aufhängeöse 24 hergestellt wird.

[0022] In Fig. 4 ist neben dem Amboss 30 auch an-
deutungsweise eine Ultraschallsonotrode 40 darge-
stellt. Diese Ultraschallsonotrode 40 führt Schwin-
gungen in Richtung des Doppelpfeils 42 aus. Der 
Amboss 30 wird, wie deutlich aus Fig. 4 erkennbar, 
von einem Träger 44 und einem Werkzeugteil 46 ge-
bildet, wobei die Dicke des Werkzeugteils 46 über-
trieben dargestellt ist. Das Werkzeugteil 46 wird von 
einem Blech gebildet, welches entweder am Träger 
44 angeklebt oder durch Magnetkraft gehalten wird. 
Die Grundfläche 12 des Werkzeugteils 46 wird über-
ragt von den beiden Schweißflächen 32 sowie der 
Schneidkante 34. Dabei ist deutlich zu erkennen, 
dass zwischen der Schneidkante 34 und der 
Schweißfläche 32 ein Abstand besteht und dieser 
Freiraum bis zur Grundfläche 12 reicht. Ferner ist die 
Formschweißfläche 38 erkennbar, die unterhalb der 
Schneidkante 34 sich befindet und einen Abstand zur 
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Schneidkante 34 und zur unteren Schweißfläche 32
aufweist. Die Schneidkante 34 überragt die Schweiß-
fläche 32 geringfügig über einen Betrag d. Dieser Be-
trag d entspricht im Wesentlichen der Dicke der bei-
den miteinander zu verschweißenden Kunststofffoli-
en. Der Betrag d ist nicht maßstabsgetreu gezeich-
net.

[0023] Befindet sich nun zwischen diesen beiden 
Kunststofffolien ein Abfüllprodukt und wird die Ultra-
schallsonotrode 40 in Richtung des Ambosses 30 ab-
gesenkt, dann wird dieses Abfüllprodukt zum einen 
von der Schneidkante 34 durchgeschnitten, zum an-
deren aus den Schweißbereichen der beiden 
Schweißflächen 32 in die neben den Schweißflächen 
32 sich befindenden Freiräume verpresst. Dadurch 
wird sichergestellt, dass die beiden Kunststofffolien 
aneinander anliegen, so dass sie mit Sicherheit mit-
einander verschweißt werden können.

Patentansprüche

1.  Ultraschallschweißvorrichtung mit einer Ultra-
schallsonotrode (40) und einem Amboss (30), wobei 
der Amboss (30) Schweißflächen (32) und eine 
Schneidkante (34) aufweist und die Schweißflächen 
(32) sich von einer Grundfläche (12) des Ambosses 
(30) abheben, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schneidkante (34) einen Abstand zur Schweißfläche 
(32) aufweist und sich mit der gesamten Höhe der 
Klinge von der Grundfläche (12) abhebt.

2.  Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Schneid-
kante (34) über die gesamte Länge des Ambosses 
(30) erstreckt.

3.  Ultraschallschweißvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Schneidkante (34) und der 
Schweißfläche (32) eine Formschneidkante (36) an-
geordnet ist, mit der z.B. eine Aufhängeöse (24) in 
das Werkstück einschneidbar ist.

4.  Ultraschallschweißvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zwischen der Schneidkante (34) und der 
Schweißfläche (32) eine Formschweißfläche (38) 
vorgesehen ist, mit der das Werkstück z.B. dekorier-
bar ist und/oder versteift wird.

5.  Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 
3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
schneidkante (36) und die Formschweißfläche (38) 
nebeneinander angeordnet sind.

6.  Ultraschallschweißvorrichtung nach einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Amboss (30) einen Träger (44) und ein 
Werkzeugteil (46) aufweist, und dass das Werkzeug-

teil (46) am Träger (44) befestigt ist und die Schweiß-
fläche (32) und die Schneidkante (34) trägt.

7.  Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass das Werkzeugteil 
(46) ein Blech ist.

8.  Ultraschallschweißvorrichtung nach Anspruch 
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Träger 
(44) und/oder das Werkzeugteil (46) aus Aluminium 
oder einem magnetischen oder magnetisierbaren 
Material besteht beziehungsweise bestehen.

9.  Ultraschallschweißvorrichtung nach einem der 
Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Träger (44) und/oder das Werkzeugteil (46) eine 
Klebefläche aufweisen.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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